
unterhalb von 130 % des WBW zu halten. Ausdrücklich
erlaubt ist es dem Geschädigten aber, gebrauchte Ersatzteile
zu verwenden, solange die Reparatur dennoch vollständig
und fachgerecht erfolgt.47

Im umgekehrten Fall, in dem der Sachverständige die Kosten
für eine Reparatur unterhalb von 130 % des WBW prognos-
tiziert, sich diese Schätzung jedoch als falsch herausstellt
und sich im Laufe der Reparatur zeigt, dass noch weitere
Schäden zu beheben sind, sodass die Kosten am Ende doch
über der 130 %-Grenze liegen, erhält der Geschädigte die
tatsächlich angefallenen Kosten für die Reparatur hingegen
vollständig ersetzt, denn das sog. Prognoserisiko liegt beim
Schädiger.48

G kann in Fall 7 nicht die fiktiven Reparaturkosten geltend
machen. Er kann sich aber dafür entscheiden, fiktiv auf Wie-
derbeschaffungsbasis abzurechnen, und erhält dann den fikti-
ven WBA (unter Abzug der hierbei nicht anfallenden Um-
satzsteuer, § 249 II 2 BGB) ersetzt.

Angemerkt sei zudem, dass ein Übergang zur Schadenskom-
pensation gem. § 251 BGB auf dieser vierten Stufe näher ist
als auf den anderen Stufen, da hier die Reparatur als eine der
beiden Varianten der Naturalrestitution ausgeschlossen ist.
Tritt nun der Fall ein, dass auch eine Wiederbeschaffung
ausscheidet – zB weil in Fall 7 der Sportwagen des G nur in
limitierter Stückzahl produziert wurde und kein Eigentümer
zu einer Veräußerung bereit ist, sodass kein Fahrzeug auf

dem Markt verfügbar ist – wären beide Wiederherstellungs-
varianten nicht möglich, sodass der Schädiger gem. § 251
BGB eine Geldentschädigung leisten müsste und damit (nur)
der Zeitwert zu ersetzen wäre.49

D. SCHLUSS

Die Ausführungen haben gezeigt, dass die fiktive Abrech-
nung dogmatisch im Schadensrecht fest verankert ist und sich
somit deren Möglichkeit und Grenzen aus den bekannten
schadensrechtlichen Grundsätzen herleiten lassen. Allein das
Vier-Stufen-Modell des BGH ist nicht unmittelbar gesetzlich
verankert, sondern das Ergebnis einer jahrzehntelangen
Rechtsprechung. Grund zum Auswendiglernen besteht hier
gleichwohl nicht, da das Modell Reparaturkosten, Wiederbe-
schaffungswert und Restwert in ein gestuftes Verhältnis setzt,
dessen Systematik sich demjenigen, der die dahinterstehenden
Erwägungen verstanden hat, leicht erschließt. Es lohnt sich
zudem, aktuelle Entwicklungen im Blick zu behalten, denn
der BGH schärft durch seine Entscheidungen fortlaufend die
Bedingungen und Grenzen für die fiktive Schadensabrech-
nung nach.

47 S. insgesamt MüKoStVR/Almeroth, 2017, BGB § 249 Rn. 251 (auch mwN) sowie
exemplarisch BGH NJW 2011, 1435 (1436) Rn. 9; 2012, 2203.

48 Unstreitig, s. nur BGH NJW 2022, 539 (540) Rn. 7 sowie in der Literatur Almeroth
Schadensersatz, 2023, Rn. 625.

49 S. B.II. zur Abgrenzung von Naturalrestitution und Kompensation.
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& SACHVERHALT

F ist Eigentümerin eines bebauten Grundstücks in einem Vorort von Frankfurt. Da sie
mittlerweile verwitwet ist, wird ihr das Haus und der damit einhergehende Instandhaltungs-
aufwand zu viel. Als die Heizung im April 2022 kaputt geht, entscheidet sie sich endgültig,
das Haus zu verkaufen. Zunächst findet sie den Interessenten K, dem das Haus trotz der
defekten Heizung sehr gefällt. Bei der Besichtigung im August 2022 einigen sich F und K auf
einen Kaufpreis von 250.000 EUR. K will das Haus zum Wohnen nutzen, weshalb er bereits
geplant hat, die Heizung nach seinem Einzug zu reparieren. Im Oktober treffen sich F und K
bei einem Notar und schließen einen notariellen Kaufvertrag über das Grundstück. Zudem
bewilligt F die Auflassungsvormerkung, die noch im Oktober 2022 zugunsten von K einge-
tragen wird.

Die Auflassung wurde dagegen nicht erklärt. Die beiden planen, dafür im März 2023 nochmal
einen Termin bei dem Notar wahrzunehmen. Als F im November ihrem Nachbarn N von

* Der Verfasser Buchholz ist Doktorand und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Finanz- und Steuerrecht an der
Universität Heidelberg (Lehrstuhl Prof. Dr. Hanno Kube/Prof. Dr. Ekkehart Reimer). Der Verfasser Schulz ist Doktorand und
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft an der Universität Heidelberg (Lehrstuhl
Prof. Dr. Christian Hattenhauer). Die Verfasser stellten die Klausur im Wintersemester 2023/2024 im Rahmen des Examens-
klausurenkurses des Universitätsrepetitoriums der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. An der Klausur nahmen 213 Per-
sonen teil. Die Durchfallquote betrug 29,1 %. Die Prädikatsquote lag bei 9,4 %.
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dem Verkauf erzählt, wittert dieser eine Chance. Er wollte schon immer das Grundstück der
F haben, sodass er dieses künftig an seine Kinder überlassen könnte. Daher bietet er F an, das
Grundstück für 300.000 EUR zu kaufen. F freut sich über den höheren Kaufpreis und willigt
sofort ein. Daraufhin gehen F und N noch im November zum Notar und schließen einen
notariellen Kaufvertrag über 300.000 EUR ab. Zudem erklären sie die Auflassung, sodass N
noch im November als Eigentümer des Grundstücks eingetragen wird. Der Notar wies N
zwar auf den Kaufvertrag zwischen F und K sowie die Auflassungsvormerkung hin, aller-
dings ließ sich N davon nicht beeindrucken, da er das Haus unbedingt erwerben wollte.

N hat im Dezember Urlaub und kümmert sich daher sofort um das neu erworbene Haus. Da
er alsbald seinen Kindern die Möglichkeit eröffnen will, in das Haus einziehen zu können,
lässt er noch im Dezember die Heizung für 25.000 EUR reparieren. Zudem lässt N von einem
Schornsteinfeger die jährlich erforderliche Überprüfung der Abgaswege vornehmen. Diese
kostet 300 EUR. Außerdem will er das Haus generell aufwerten. Dafür baut er in den Keller
des Hauses eine Sauna für 20.000 EUR ein, die den Wert des Hauses auch um 20.000 EUR
erhöht.

Als K im Februar 2023 F anruft, um einen Notartermin für die Auflassung auszumachen,
erfährt er vom Weiterverkauf des Grundstücks an N. Daraufhin ist K erbost und verlangt
von F die Übertragung des Grundstücks. F wendet dagegen ein, das Grundstück gehöre
mittlerweile N und sie könne nichts mehr machen. Infolgedessen wendet sich K an N und
verlangt die Herausgabe des Grundstücks. N weigert sich ebenfalls, das Grundstück zu
überlassen und führt an, er habe inzwischen schon erhebliche Investitionen vorgenommen.
Hilfsweise macht er geltend, er sei zur Herausgabe nur bereit, wenn K ihm die Investitionen
in die Heizung, die Kontrolle der Abgaswege sowie die Sauna ersetzt.

Aufgabe 1:Welche Ansprüche hat K gegen F und N?

Abwandlung

K wurde von F am 1.10.2023 wirksam eine Auflassungsvormerkung bestellt. F schließt mit P
am 1.11.2023, noch vor Eintragung des K als neuen Eigentümer, einen Pachtvertrag für das
Grundstück. Der geschäftstüchtige P möchte das Haus als Ferienhaus an Urlauber weiterver-
mieten und sich so etwas dazuverdienen. Unmittelbar nach der Eintragung des K als Eigentü-
mer am 1.12.2023 erfährt er von dem Vorgang und ist außer sich. Er hat keinerlei Interesse
das Grundstück zu verpachten.

Aufgabe 2: Kann K von P Herausgabe des Grundstücks verlangen?

Fortsetzung

Auch Ks Freund E hat Probleme. E wohnt zwar in Mannheim. Ihm gehört aber noch eine
Immobilie in Heidelberg. Während seines jährlichen Spanienurlaubs tritt die Vacaciones S. L.
(V) – eine Reisebürokette mit Sitz in Madrid – an ihn heran. Sie möchte auch in Heidelberg
ein Reisebüro eröffnen und daher die Immobilie des E anmieten. Noch in Spanien wird ein
Mietvertrag geschlossen. Dieser ist ordnungsgemäß auf zwölf Monate befristet (Beginn 1.1.
2023, Ende 31.12.2023). Die monatliche Miete beträgt 1.000 EUR. Schnell erkennt E, dass die
Miete deutlich unter dem Marktpreis liegt. Deshalb möchte er V loswerden und kündigt den
Mietvertrag fristlos nach sieben Monaten zum 31.7.2023. Da V keinerlei Anlass für eine
Kündigung gegeben hat, soll die Sache gerichtlich „geklärt“ werden.

Aufgabe 3: Muss sich V an ein Gericht in Deutschland oder Spanien wenden? Falls die Sache in
Deutschland verfolgt werden muss, welches Gericht ist konkret zuständig?

Fortsetzung

Nachdem das Gericht entschieden hat, dass E den Mietvertrag mit V nicht wirksam gekündigt
hat, verläuft die weitere Mietzeit ohne Zwischenfälle. Jedoch zieht V nach dem 31.12.2023
nicht aus den Räumlichkeiten aus. E verlangt umgehend Rückgabe der Mietsache und erhebt
vor dem zuständigen Gericht Klage. Nach Rechtshängigkeit der Klage ist sein Zorn immer
noch nicht verraucht, und er will die Immobilie nur noch loswerden. Deshalb verkauft und
übereignet er sie an den Geschäftsmann G. Dieser weiß von dem Prozess nichts. E stellt
seinen Klageantrag um, sodass die Herausgabe nunmehr an G erfolgen soll. V meint, allenfalls
G könne den Prozess führen, da E nichts mehr mit dem Prozess zu tun habe.
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Aufgabe 4: Ist die Klage zulässig?

Bearbeitervermerk: Auf alle aufgeworfenen Fragen ist gegebenenfalls hilfsgutachtlich einzugehen. Es
wird auf Art. 1, 6, 24, 62, 66 Brüssel Ia-VO hingewiesen.

& LÖSUNG

AUFGABE 1

A. ANSPRUCH NACH § 433 I 1 BGB

K könnte gegen F einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Grundstücks nach
§ 433 I 1 BGB haben.

I. Anspruch entstanden

K und F schlossen einen Kaufvertrag über das Grundstück mit einem Kaufpreis von
250.000 EUR. Der Vertrag könnte nach § 125 S. 1 BGB formnichtig sein. K und F ließen den
Vertrag notariell beurkunden und hielten die von §§ 311b I 1, 128 BGB geforderte Form ein.
Der Vertrag ist nicht nach § 125 S. 1 BGB formnichtig. Der Anspruch von K gegen F auf
Übergabe und Übereignung des Grundstücks nach § 433 I BGB ist entstanden.

II. Anspruch erloschen

Der Anspruch des K könnte untergegangen sein, wenn F die Übergabe und Übereignung des
Grundstücks nach § 275 I Var. 1 BGB subjektiv unmöglich ist. Für den Eigentumserwerb ist
die Auflassung mit dem Berechtigten sowie die Eintragung erforderlich, die nur vorgenom-
men wird, wenn die grundbuchrechtliche Zustimmung iSv § 19 GBO des Voreingetragenen
vorliegt. Daher ist bezüglich beider Voraussetzungen zu prüfen, ob sie F subjektiv unmöglich
sind.

1. Unmöglichkeit bezüglich der Abgabe der dinglichen Einigungserklärung

a) Subjektive Unmöglichkeit

Eine subjektive Unmöglichkeit könnte vorliegen, wenn F das Grundstück wirksam an N
übertragen hat, sodass sie nicht mehr als Berechtigte über das Grundstück verfügen konnte. F
und N erklärten im November die Auflassung nach § 925 I 1 BGB. Ferner wurde N im
Grundbuch als Eigentümer eingetragen, und F war zu diesem Zeitpunkt als Eigentümerin
verfügungsberechtigt. Daher hat N von F Eigentum am Grundstück nach §§ 873 I Var. 1,
925 I 1 BGB erworben.

b) Wirkung der Vormerkung

Trotz der Eigentumsübertragung von F an N könnte keine subjektive Unmöglichkeit vor-
liegen, wenn die Verfügung von F an N gegenüber K nach § 883 II 1 BGB relativ unwirksam
ist.

Die Übereignung an N ist nach § 883 II 1 BGB gegenüber K relativ unwirksam, wenn es sich
bei ihr um eine Verfügung handelt, die erst nach der Eintragung einer wirksamen Vormerkung
zugunsten des K erfolgte und den gesicherten Auflassungsanspruch des K vereiteln würde.

Die Veräußerung des Grundstücks von F an N ist ein Rechtsgeschäft, das die Rechtslage an
einem Gegenstand unmittelbar ändert (s. Wellenhofer, Sachenrecht, 37. Aufl. 2022, § 6
Rn. 2). Eine Verfügung liegt vor.

Zudem müsste eine wirksame Vormerkung zugunsten von K bestellt worden sein. Das setzt
nach §§ 883 I 1, 885 I 1 Var. 2 BGB das Bestehen eines zu sichernden Anspruchs, eine
Bewilligung des Berechtigten und eine Eintragung der Vormerkung voraus. F und K schlos-
sen einen wirksamen Kaufvertrag über das Grundstück nach §§ 433, 311b I 1 BGB. Zudem
liegt eine Bewilligung der F als Berechtigte vor. Die Vormerkung wurde auch zugunsten von
K ins Grundbuch eingetragen. Daher ist der Anspruch des K auf Eigentumsübertragung
durch eine Auflassungsvormerkung geschützt.

Die Verfügung von F an N erfolgte auch nach Eintragung der Vormerkung. Zudem würde
der Anspruch auf Übergabe und Übereignung von K gegen F aufgrund des zwischenzeitli-
chen Eigentumserwerbs von N untergehen, weshalb die Verfügung den Anspruch von K
vereitelt. Daher liegt eine Verfügung iSd § 883 II 1 BGB vor. Die Verfügung von F an N ist
nach § 883 II 1 BGB dem K gegenüber relativ unwirksam.

relative Unwirksamkeit
wegen der Vormerkung
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